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Wohnstandards

Die demografische Entwicklung impliziert stets Anpassungen in den Wohnungs
märkten. So wird der wachsende Anteil älterer Menschen die Nachfrage nach 
barrierefreiem Wohnraum erhöhen. Maßnahmen, die eine universelle Nutzbar
keit von Immobilien gewährleisten, stellen daher aus Sicht des Autors eine sinn
volle, ja notwendige Investitionen dar, um die Wohnungen auch künftig besser 
vermarkten zu können. Allerdings unterscheiden sich die Regelungen zum bar
rierefreien Bauen von Bundesland zu Bundesland – trotz einer entsprechenden 
DIN. Diese Differenzen in den Landesbauordnungen sowie deren Interpretations
spielräume bieten spezialisierten Beratern ein breites Betätigungsfeld. (Red.)

Barrierefrei für die Zukunft bauen

Unsere Gesellschaft wird immer älter. 
Selbstständig in den eigenen vier Wän
den leben zu können, ohne auf fremde 
Hilfe angewiesen zu sein, trägt maß
geblich zur Lebensqualität im Alter bei. 
Barrierefreier Wohnraum kann dabei 
helfen, dies zu ermöglichen. Das Bundes
ministerium für Verkehr, Bau und Stadt
entwicklung prognostiziert in einer 
 Studie „Wohnen im Alter“ einen Bedarf 
von etwa drei Millionen barrierefreien 
Wohnungen im Jahr 2020. Angesichts 
der aktuell verfügbaren 500 000 barrie
refreien Wohnungen ergibt sich daraus 
ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Uneinheitliche rechtliche 
Grundlagen

Das Thema Barrierefreiheit wird somit 
auf dem Immobilienmarkt zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. Neben Fak
toren wie dem energetischen Standard 
wird Barrierefreiheit in Zukunft ent
scheidend für den Wert einer Immobilie 
sein.  Wohnungen, die unabhängig von 
körperlichen Beeinträchtigungen unein
geschränkt nutzbar sind, werden künftig 
stärker nachgefragt werden und leichter 

zu vermieten und zu verkaufen sein.  
Es lohnt sich daher, schon heute in Bar
rierefreiheit zu investieren, sei es bei  
der Planung neuer oder bei der Moder
nisierung bestehender Immobilien.

Bereits heute gibt es rechtliche Vorgaben 
dazu, in welcher Form und in welchem 
Umfang Barrierefreiheit in Wohnungen 
zu gewährleisten ist. Für diese Vorgaben 
sind die Bundesländer zuständig, die 
barrierefreies Bauen in den jeweiligen 
Landesbauordnungen regeln. Das bedeu
tet, dass sich Bauherren, Planer, Finan
zierer et cetera je nach Bundesland un
terschiedlichen Rahmenbedingungen 
gegenüber sehen. Diese Bedingungen 
können wiederum erhebliche Auswirkun
gen auf die konkrete Planungs und 
Baupraxis haben.

Ein Beispiel: In Berlin müssen die Woh
nungen eines Geschosses barrierefrei 
über den üblichen Hauptzugang erreich
bar sein, wenn ein Gebäude über mehr 
als vier Wohnungen verfügt (BauO Bln, 
§ 51 Abs. 1). In Bayern muss bereits in 
Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
gewährleistet sein, dass die Wohnungen 
in einem der Geschosse barrierefrei zu 
erreichen sind. Darüber hinaus muss  
in Gebäuden von mehr als dreizehn Me
ter Höhe ein Drittel der Wohnungen 
barrierefrei erreichbar sein (BayBO, Art. 
48, Abs. 1).

Unterschiedliche Vorgaben  
der Landesbauordnungen

Die Landesbauordnungen regeln auch,  
in welchem Umfang Barrierefreiheit  
in den einzelnen Wohneinheiten sicher
zustellen ist. In Bayern müssen Wohn  
und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, 
die Küche oder Kochnische sowie der 
Raum mit Anschlussmöglichkeit für  

eine Waschmaschine – der auch die  
Küche sein kann – barrierefrei gestaltet  
sein (BayBO, Art. 48, Abs. 1). Die Barriere
freiheit von Balkonen und Terrassen  
wird hingegen nicht erwähnt. Entspre
chend müssen nur die erwähnten 
Räumlich keiten barrierefrei gestaltet 
werden.

Hinzu kommt, dass die Landesbauord
nungen nicht nur unterschiedliche Rege
lungen enthalten, sondern in bestimmten 
Fällen auch Interpretationsspielräume 
zulassen. Zwar ist zum Beispiel eindeutig 
definiert, wie viele Wohneinheiten eines 
Gebäudes von bestimmter Größe barrie
refrei zu gestalten sind. In der Praxis sind 
unter bestimmten Umständen aber  
Ausnahmen und Alternativen möglich, 
besonders wenn es sich um Umbaumaß
nahmen im Bestand handelt. 

Spielräume für Interpretationen

Wenn beispielsweise schwierige Gelän
deverhältnisse, eine ungünstige vorhan
dene Bebauung oder Sicherheitsrisiken 
zu einem unverhältnismäßigen Mehrauf
wand für die Herstellung von Barriere
freiheit führen würden, kann dies alter
native Lösungen rechtfertigen. Diese 
Alternativlösungen müssen allerdings 
sachverständig beurteilt werden und  
sind dann den zuständigen Behörden  
zur Genehmigung vorzulegen. 

Wie Barrierefreiheit konkret in tech
nischbaulicher Form umzusetzen ist, 
lässt sich unter anderem der DIN 18040 
entnehmen. Der erste Teil der Norm  
(DIN 180401) enthält Vorgaben zur 
barrierefreien Gestaltung in öffentlich 
zugänglichen Gebäuden. Der zweite  
Teil (DIN 180402) bezieht sich auf die 
Barrierefreiheit im Wohnungsbau. Ein 
dritter Teil zur Barrierefreiheit im öffent
lichen Verkehrs und Freiraum liegt bis
her nur als Entwurf vor.

Die Landesbauordnungen unterscheiden 
sich wiederum darin, ob und in welcher 
Form die DIN 180402 darin Anwendung 
findet. In BadenWürttemberg, Bremen 
und RheinlandPfalz wurde die Norm 
noch nicht in Landesbaurecht umgesetzt. 
NordrheinWestfalen wird nach derzeiti
gem Stand ganz auf die Einführung der 
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Norm verzichten. Die übrigen Länder 
haben die Norm in ihre Bauordnungen 
aufgenommen. Sie gehen dabei allerdings 
verschiedene Wege, sodass sich die recht
lichen Bedingungen auch hier unter
scheiden.

Die niedersächsische Bauordnung etwa 
geht im Gegensatz zu den anderen  
Bauordnungen darauf ein, dass die 
DIN 18040 eine Differenzierung zwi
schen Barrierefreiheit und uneinge
schränkter Nutzbarkeit mit dem Roll
stuhl (RAnforderung) vornimmt. Denn 
in Niedersachsen muss jede achte 
 Wohnung in Gebäuden mit mehr als 
vier Wohnungen nicht nur barrierefrei, 

Barrierefreiheit für alle von Vorteil

Fotoquelle: Getty Images, 81711901, Kollektion: Image Source

sondern mit dem Rollstuhl uneinge
schränkt nutzbar sein (NBauO, § 49). 

In der Bauplanung und umsetzung 
bedeutet diese Unterscheidung zum 
Beispiel eine Differenz von jeweils 30 
Zentimetern in der Länge und Breite von 
Bewegungsflächen – etwa vor Sanitärob
jekten. Denn für barrierefreie Wohnun
gen sieht die Norm hier ein Mindestmaß 
von 120 Zentimeter mal 120 Zentimeter 
für diese Flächen vor. 

Uneingeschränkt mit dem Rollstuhl 
nutzbar ist eine Wohnung nach der 
DIN 180402, wenn Bewegungsflächen 
mindestens 150 Zentimeter mal 150 
Zentimeter betragen. Diese Unterschei
dung spiegelt sich somit auch im Grund
riss von Wohnungen wider und schlägt 
sich folglich auch in den Planungs und 
Baukosten nieder.

Schutzziele erschweren und 
erleichtern zugleich

Anders als ihre Vorgängerinnen, die DIN 
180241 und 2 sowie die DIN 180251 
und 2, enthält die DIN 18040 nicht nur 
konkrete technischbauliche Vorgaben, 
sondern auch Schutzziele als Voraus
setzung für Barrierefreiheit. Diese 
Schutzziele müssen bei Neubauten ge
währleistet sein. Auch bei Sanierungen 
und Modernisierungen von Bestands
bauten sollten sie umgesetzt werden. 

Auf welche Weise die Schutzziele reali
siert werden sollen, legt die Norm dabei 
nicht zwingendfest. Sie illustriert ledig
lich beispielhaft mögliche Lösungswege, 
etwa die Realisierung einer leichten 
Erkennbarkeit eines Eingangs für Men
schen mit Sehbeeinträchtigungen durch 
eine kontrastreiche Ge staltung oder an
gemessene Beleuchtung. Das Schutzziel 
der leichten Erkennbarkeit kann aber 
auch auf andere Weise erreicht werden.

Die DIN 18040 lässt folglich auch Aus
führungen barrierefreier Gestaltung  
zu, die von den Vorgaben abweichen.  
Sie schafft damit ein gewisses Maß an 
 Flexibilität. Auf der anderen Seite stellt 
der damit einhergehende Interpretati
onsspielraum auch eine Erschwernis dar, 
denn er ist mit Aufwand und Unsicher
heit verbunden: Die Alternativlösungen 
müssen beurteilt und begründet werden. 
Es muss gezeigt werden, dass sie zur 
Gewährleistung der Schutzziele auch 
tatsächlich geeignet sind.

Voraussetzung bei 
Förderprogrammen

Für Bau und Umbaumaßnahmen, die 
der Herstellung von Barrierefreiheit die
nen, gibt es zahlreiche Förderprogramme. 
Die Einhaltung der Vorgaben aus der DIN 
180402 stellt dabei häufig eine Förder
bedingung dar. So können Träger von 
Investitionskosten, etwa Wohnungsun
ternehmen, Wohnungsgenossenschaften, 
Bauträger und so weiter das Förderpro
gramm „Altersgerecht Umbauen“ der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)  
in Anspruch nehmen, wenn sie barriere
reduzierende Maßnahmen im Gebäude
bestand vornehmen lassen. Vorausset
zung dafür ist aber, dass diese Maß
nahmen der DIN 180402 entsprechen 
beziehungsweise an diese angelehnt sind 
und dies auch von einem unabhängigen 
Sachverständigen bestätigt wird. Dies 
kann zum Beispiel durch einen Experten 
von TÜV Süd erfolgen. 

Auch die einzelnen Bundesländer unter
halten Programme, die barrierefreies 
Bauen finanziell unterstützen. Auch hier 
müssen in der Regel die Vorgaben der 
DIN 180402 erfüllt werden. Darüber 
hinaus können auch WohnRiester, die 
Eigenheimrente oder die Pflegekassen 
Fördermöglichkeiten bieten, wenn die 
entsprechenden Voraussetzungen im 
Einzelfall erfüllt sind.

Wertsteigerung durch höhere 
Attraktivität für Nutzer

Barrierefreiheit trägt schon heute zur 
Wertsteigerung von Immobilien bei und 
wird in Zukunft noch stärker an Bedeu
tung gewinnen. Zukunftsorientiertes 
Bauen sollte die Potenziale nutzen, die 
sich durch diese Entwicklungen auf dem 
Immobilienmarkt ergeben. Förderpro
gramme können bei der Finanzierung 
entsprechender Vorhaben helfen.
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EIPOS-Terminübersicht
Fachfortbildungen
Sachverständiger für Immobilien- 
bewertung – Stufe II
Start: 14.11.2014 in Dresden, 3.390 EUR
Immobilien-Projektentwicklung
Start: 20.11.2014 in Dresden, 3.390 EUR
Sachverständiger für Immobilienbewer-
tung – Stufe I (KOMPAKT)
Start: 24.11.2014 in Dresden, 3.290 EUR
Bau- und Immobilien-Projektmanagement
Start: 04.06.2015 in Dresden, 1.660 EUR

Tagesseminare (je ab 235 EUR)
Die neue Vergleichswertrichtlinie: 
24.09.2014
GroßeWohnanlagen sicher bewerten: 
11.11.2014

Sachverständigentage in Dresden
Holzschutz: 02.12.2014, 275 EUR
Immobilienbewertung: 11.06.2015,  
275 EUR
Bauschadensbewertung: 12.06.2015,  
275 EUR

Kontakt:
EIPOS Europäisches Institut für  
postgraduale Bildung GmbH
Ein Unternehmen der TUDAG  
Technische Universität Dresden AG
Goetheallee 24 . 01309 Dresden
Tel. 0351/44072-10
E-Mail: eipos@eipos.de 
Internet: www.eipos.de




